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Siltronic AG 

Weiterführende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre und zu 
beschlusslosen Tagesordnungspunkten 

WEITERFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE 

(nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 AktG) sowie zu den Möglichkeiten der Aktionäre nach § 1 Abs. 2 
Nr. 3 / Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz 

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 
AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 € (dieses 
entspricht 125.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekannt gemacht werden. Zudem können sie gemäß § 87 Abs. 4 AktG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass die Hauptversammlung über die Herabsetzung der nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG 
festgelegten Maximalvergütung beschließt. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Siltronic AG zu richten und 
muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 26. Mai 2020, 
24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

Siltronic AG 
Vorstand  
z. Hd. Investor Relations 
Hanns-Seidel-Platz 4  
81737 München  

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des 
Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend 
oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Be-
tracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem im Internet unter 
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html veröffentlicht und den im Aktienregister 
eingetragenen Aktionären nach § 125 Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Diesen Aktionärsrechten liegen folgende Regelungen des Aktiengesetzes zu Grunde: 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit  

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberu-
fung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren 
Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwen-
den. 
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(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung o-
der eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft 
mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung 
zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das Verlangen gestellt 
haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder den Gegenstand bekanntzumachen. 
Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. Auf die Ermächtigung 
muss bei der Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden. Gegen die Entscheidung ist 
die Beschwerde zulässig. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Gerichts halten.  

(4)  Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absatzes 3 auch die Ge-
richtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat.  

§ 121 Allgemeines (Auszug)  

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der Ver-
sammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem 
Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die 
§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsen-
notierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit  

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während eines be-
stimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf Übereig-
nung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 
53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die 
Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgelt-
lich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemein-
schaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 
des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 

§ 87 Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder (Auszug) 

(4)  Die Hauptversammlung kann auf Antrag nach § 122 Absatz 2 Satz 1 die nach § 87a Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 festgelegte Maximalvergütung herabsetzen. 

§ 87a Vergütungssystem börsennotierter Gesellschaften (Auszug) 

(1) Der Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft beschließt ein klares und verständliches System zur 
Vergütung der Vorstandsmitglieder. Dieses Vergütungssystem enthält mindestens die folgenden An-
gaben, in Bezug auf Vergütungsbestandteile jedoch nur, soweit diese tatsächlich vorgesehen sind:  
1. die Festlegung einer Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder;
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2. Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs.1, § 127 AktG  

Jeder Aktionär ist berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/o-
der Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern oder Abschlussprüfern zu übersenden.  

Gegenanträge (nebst etwaiger Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse 
zu richten: 

Siltronic AG 
Investor Relations 
Hanns-Seidel-Platz 4 
81737 München 
Fax: +49 89 8564 3904 
E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis spätestens 14 Tage vor der Haupt-
versammlung, d.h. bis zum 11. Juni 2020, 24:00 Uhr, unter der vorstehenden Adresse eingehen, werden 
wir unverzüglich nach ihrem Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu ma-
chender Begründungen – gegebenenfalls versehen mit den gemäß § 127 Satz 4 AktG zu ergänzenden 
Inhalten – unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html veröffentlichen. Etwaige 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls auf der angegebenen Internetseite der Siltronic AG ver-
öffentlicht.  

Wahlvorschläge müssen nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag nicht die aktienrechtlich erforder-
lichen Angaben nach §124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Name, Beruf und Wohnort des 
Prüfers bzw. Aufsichtsratskandidaten sowie Angaben zu Mitgliedschaften des Aufsichtsratskandidaten in 
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten) enthält.  

Die Gesellschaft kann außerdem in den Fällen des § 126 Abs. 2 oder Abs. 3 AktG von der Zugänglichma-
chung eines Gegenantrags oder Wahlvorschlags absehen. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes, die auch bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen von einem Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 

§ 126 Anträge von Aktionären  

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dor-
tigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Ver-
sammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mit-
geteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Ge-
sellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 
3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß der Hauptversammlung 
führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben 
oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
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4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer Haupt-
versammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten fünf 
Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 
gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 
Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich 
nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm mitge-
teilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5 000 
Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge, so kann 
der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gilt 
§ 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahl-
vorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 
3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-
Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgenden Inhalten zu verse-
hen: 

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2,  

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widersprochen wurde und  

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen und Männern besetzt 
sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. 

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung (Auszug) 

(3) […] Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten 
Beruf und Wohnort anzugeben. 

§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Auszug) 

(1) […] Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; An-
gaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 
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3. Fragemöglichkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, ausgenommen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, haben eine 
Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 von Art. 2 des Gesetzes 
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, nach-
folgend Covid-19-Maßnahmegesetz. Die Fragemöglichkeit besteht nur für Aktionäre und ihre Bevollmäch-
tigten, die sich ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben. 

Fragen können ausschließlich elektronisch im Aktionärsportal mit den übersandten Zugangsdaten unter 
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html bis zum 24. Juni 2020, 10.00 Uhr einge-
reicht werden. Ein Recht auf Antwort ist mit der Fragemöglichkeit nicht verbunden. Der Vorstand entschei-
det gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fra-
gen er wie beantwortet. Der Vorstand ist nicht gehalten, alle Fragen zu beantworten; er kann vielmehr 
Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen.  

Die dieser Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation zugrundeliegenden Regelungen 
lauten wie folgt: 

§ 1 Covid-19-Maßnahmegesetz (Auszug)

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern  

[...]  

3. den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt 
wird,  

[...]  

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet; 
er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung im Wege elekt-
ronischer Kommunikation einzureichen sind. 

(6) Die Entscheidungen des Vorstands nach den Absätzen 1 bis 5 bedürfen der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. […]  

4. Möglichkeit zum Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung 
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz

Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigte ausüben, können – persönlich 
oder durch Bevollmächtigte – während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung in dem Aktionärsportal 
unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html mit den übersandten Zugangsdaten 
abweichend von § 245 Nummer 1 AktG Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung 
einlegen, ohne dass sie physisch in der Hauptversammlung erscheinen.  

Die dieser Möglichkeit zum Widerspruch zugrundeliegenden Regelungen lauten wie folgt: 

§ 1 Covid-19-Maßnahmegesetz (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern  

[...] 

2.  die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Briefwahl oder elekt-
ronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist,  

[...] 
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4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung von § 245 
Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Haupt-
versammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 
eingeräumt wird. 

[...]

(6) Die Entscheidungen des Vorstands nach den Absätzen 1 bis 5 bedürfen der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. […] 
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WEITERFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN ZU BESCHLUSSLOSEN 
TAGESORDNUNGSPUNKTEN 

(§ 124a Satz 1 Nr. 2 AktG) 

Die Tagesordnung sieht unter TOP 1 folgenden – beschlusslosen – Tagesordnungspunkt vor: 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses so-
wie des zusammengefassten Lageberichts für die Siltronic AG und den Konzern zum  
31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 und 
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB 

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vor-
stand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss am 4. März 2020 gebilligt hat und der Jahresabschluss 
damit festgestellt ist (§ 172 AktG). 

Gemäß § 173 AktG stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss nur dann fest, wenn Vorstand und 
Aufsichtsrat beschlossen haben, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu über-
lassen, oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht gebilligt hat. Dies gilt sinngemäß, wenn der Auf-
sichtsrat eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 HGB) den Konzernabschluss nicht gebilligt hat. 

Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.  


